
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1991/4/10 2Ob515/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 10.04.1991

Norm

ABGB §1098 IId

ABGB §1118 E

Rechtssatz

Eine spürbare Steigerung von Mietzinseinnahmen für den Eigentümer eines alten Zinshauses stellt eine im Rahmen

der Interessenabwägung nach den §§ 1098, 1118 letzter Satz ABGB zu berücksichtigendes wichtiges Interesse dar.

Entscheidungstexte

2 Ob 515/91

Entscheidungstext OGH 10.04.1991 2 Ob 515/91
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